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W I E  B E R U F S G E N O S S E N S C H A F T E N  R E N T E N  V E R W E I G E R N

n Wer durch seine Arbeit erkrankt oder einen Arbeitsunfall hatte, hat Anspruch auf die
Unterstützung der Berufsgenossenschaften. Doch längst nicht jeder bekommt eine angemessene
Entschädigung. Und viele gehen ganz leer aus, wie das Beispiel der „Berufskrankheit 1317“ zeigt
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VON LARS KLAASSEN

Wer durch eine berufliche Tä-
tigkeit krank wird, hat Anspruch
auf Entschädigung. Theoretisch.
Doch dass Geschädigte tatsäch-
lich zu ihrem Recht kommen, ist
damit längst nicht gesagt. Denn
je mehr Berufskrankheiten an-
erkannt werden, desto teurer
kommtdiesdieDeutscheGesetz-
licheUnfallversicherung (DGUV)
zu stehen. Und die versucht, wo
es irgend geht, die Auszahlung
von Renten zu vermeiden. Zur
Hilfe kommt ihr dabei eine
höchst undurchsichtige Verfah-
rensstruktur.

Damit eine Rente wegen Be-
rufskrankheiten gezahlt werden
kann, müssen die Krankheits-
symptome eines Geschädigten
einer anerkannten Berufskrank-
heit zugeordnet werden. Eine da-
von ist die „BK 1317“.DieseBerufs-
krankheit, die im Jahr 1997 kata-
logisiertwurde, beschreibtdurch
Lösungsmittel verursachte Ner-
venschäden; meist geht es dabei
um Polyneuropathie und Enze-
phalopathie. Lösungsmittel ste-
cken in Farben, Lacken, Klebstof-
fen, Desinfektionsmitteln oder
Leichtbenzin. Sie zerstören das
zentrale Nervensystem und ver-
ursachen unheilbare Schäden.
Sie machen vergesslich, aggres-
sivund lösenHyperallergienaus.

InDeutschlandkommenHun-
derttausende auf der Arbeit, aber
auch im Privatleben mit solchen
Lösungsmittelgemischen in Be-
rührung. Vermutlich sind es ei-
nige tausend Menschen, die all-
jährlich dadurch erkranken.
Aber nur einem Dutzend davon
bewilligt die zuständige Berufs-
genossenschaft eine Rente.

Für die Anerkennung von
maßgeblicher Bedeutung ist das
„ärztliche Merkblatt“, das ein
Sachverständigenbeirat der Bun-
desregierung erstellt. Solche
Merkblätter dienen den nieder-
gelassenen Ärzten als Richtlinie
zur Erkennung einer berufsbe-
dingten Schädigung. Bei einem
Verdacht auf eine Berufskrank-
heit meldet der behandelnde
Arzt dies an die zuständige Be-
rufsgenossenschaft, die ihrer-

seits bei der Krankenversiche-
rung des Betroffenen, seinen
Ärzten und früheren Arbeitge-
bern Auskünfte über ihn einholt.

Die BK 1317 zeigt allerdings,
wieproblematischdasVerfahren
mitunter sein kann. Denn als
Grundlage der Begutachtung
diente lange Zeit ein Merkblatt,
das erhebliche medizinische
Falschaussagen enthielt. Das be-
traf vor allem jene, deren Krank-
heit fortschritt, obwohl sie auf
der Arbeit schon längere Zeit kei-
nen Kontakt mit Lösungsmitteln
mehr hatten. In diesen Fällen
könne es sich nicht um Sympto-
me der BK 1317 handeln, hieß es
im Merkblatt – eine Aussage, die

medizinische Untersuchungs-
ergebnisse ins Gegenteil ver-
kehrten. Tatsächlich ist das Fort-
schreiten des Krankheitsbilds
ein Symptom für die BK 1317.

Zwischen 1997 und 2006 wur-
deüber insgesamt2.426Fällevon
BK 1317 entschieden – aber nur
81 Antragsteller, 3,3 Prozent, be-
kamen eine Rente zugesprochen.
„Das alte Merkblatt mit seiner
Falschdarstellung der Erkran-
kung hat demnach effektiv ge-
wirkt“, sagt Tino Merz, Sachver-
ständiger für Umweltfragen.

Immerhin: Der Skandal blieb
nicht unbemerkt. „Wir haben das
Merkblatt zur BK 1317 überprüft
und festgestellt, dass es wissen-

schaftlich unhaltbar war“, sagt
Peter Röder vonder Initiative kri-
tischer Umweltgeschädigter e.V.
„Schließlich konnten wir darauf
hinwirken, dass das Merkblatt
durch den Sachverständigenbei-
rat der Bundesregierung über-
prüft wurde.“ Dieser bestätigte
im Jahr 2005 die Vorbehalte und
korrigierte dasMerkblatt.

Horst Gärtner verhalf dies zu
seinem Recht. Der ehemalige
Mechaniker hat in der linken
Körperhälfte kein Gefühl mehr,
auch nicht im rechten Bein bis
zum Knie hoch. Im Jahr 2006
wurden seine Leiden vor dem
Landessozialgericht Potsdam als
Berufskrankheit 1317 anerkannt.
Dabeihatte er seineRentebereits
in den Neunzigerjahren sicher
geglaubt. EinWechselderZustän-
digkeiten zwischen den Berufs-
genossenschaften führte jedoch
dazu, dass sein Fall erneut ver-
handelt wurde. Unter Berufung
auf das alte, fehlerhafte Merk-
blatt wurde sein Rentenbescheid
1999 zurückgenommen. „Über
zehn Jahre hat es gedauert, bis
meine Ansprüche anerkannt
wurden“, sagt Gärtner.

MitdenneuenGrundlagen für
die Begutachtung sahen die Be-
rufsgenossenschaften eine grö-
ßere Zahl von teurenBehandlun-
gen und Renten auf sich zu kom-
men. Inzwischen scheinen sie ei-
nenWeggefunden zuhaben, dies
zu umgehen. Ihr Mittel: der Be-
rufskrankheiten-Report.

Anders als das Merkblatt ist
einsolcherReportkeinamtliches
Dokument, sondernwirdvonder
gesetzlichen Unfallversicherung
(früher: Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossen-
schaften) als ausführliche Richt-
linie für ihre Gutachter heraus-
gegeben. Nach der Novellierung
desMerkblattes war auch der Re-
port zurückgezogen worden.
Letztes Jahr erschien ein neuer
Report. „Aber darin finden sich
die Inhalte des alten, von uns als
gefälscht bezeichneten und vom
Sachverständigenbeirat kassier-
ten Merkblatts und des alten BK-
Reports wieder“, sagt Betroffe-
nensprecher Röder.

Die Autoren dieses Reports
hätten die medizinischen Er-

kenntnisse ignoriert. So behaup-
teten sie, dass nur noch zwei Lö-
sungsmittel als Auslöser für die
Nervenkrankheit Polyneuropa-
thie in Frage kämen. „Diese Aus-
sage ist absurd und wissen-
schaftlich unhaltbar“, ist Röder
überzeugt.

Seine Kritik wird von anderer
Seite bestätigt: „Es gibt über die
im BK-Report genannten Lö-
sungsmittel hinaus weitere Stof-
fe, die Polyneuropathie verursa-
chen können, darunter Trichlor-
ethen und Tetrachlorethen“, sagt
Ulrich Bolm-Audorff, oberster
Gewerbearzt des Landes Hessen
und Mitglied des Sachverständi-
genbeirats des Bundesarbeitsmi-
nisteriums.

Doch der Trick funktioniert –
auch inVerfahren vor den Sozial-
gerichten. So im Fall von Karl-
Heinz Srock. Er kann nichts rie-
chen und nichts schmecken, ist
vergesslich und kann sich kaum
konzentrieren. Außerdem hat
der 68-Jährige starke Schmerzen
in den Beinen. Der frühere Be-
triebsmonteur war jahrzehnte-
lang giftigen Lösemittel ausge-
setzt: „MeinMannkamfrüheroft
mit Kunststoffklebern in Berüh-
rung“, erläutert seine Frau Mar-
lies Srock. 1997 ist er erkrankt.
Seitdem kämpft das Ehepaar da-
rum, dass Srocks Leiden als Be-
rufskrankheit anerkannt wird.
Zuletzt befasste sich das Sozial-
gericht Köln mit dem Fall. Die
Verhandlung dauerte 15 Minu-
ten. SrocksKlagewurde abgewie-
sen. „LautMerkblatt hätte die Be-
rufskrankheit anerkannt werden
müssen“, sagt Marlies Srock.
„Doch das Gericht folgte der Ar-
gumentation des BG-Gutachters.
Das Merkblatt sei unklar formu-
liert und somit unwissenschaft-
lich, gemäß BG-Report
der Berufsgenossen-
schaftkönnekeinZusam-
menhang zwischen den
Leiden meines Mannes
und seiner beruflichen
Tätigkeit hergestellt wer-
den.“

Das Problem liegt
aber nicht allein
bei denBerufsge-
nossenschaf-
ten, sondern

ebenso bei den Behörden. Denn
der Sachverständigenbeirat
beimBundesministeriumfürAr-
beit und Soziales, der das Merk-
blatt verfasst hat, sollte ein ge-
rechtes Verfahren garantieren
können. Die Kontrolle versagt of-
fensichtlich.DochDetails zuprü-
fen ist fastunmöglich.DasMinis-
terium liefert nicht einmal eine
Liste darüber, wer alles in dem
Gremium sitzt. Die Sitzungspro-
tokollewerdenals vertraulichbe-
handelt: „Die Mitglieder des Bei-
rats sind nicht berechtigt, über
Beratungsinhalte Auskünfte zu
erteilen, da es sich um ein inter-

nes Gremium des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales
handelt. Dies gilt sowohl für lau-
fendewie für abgeschlossene Be-
ratungen“, lautete die Antwort
des Ministeriumssprechers auf
eine Anfrage der taz. Und weiter:
„Das Gremium kennt keine Ver-
antwortlichkeit einzelner Mit-
glieder.“

„Die Vorgänge um den Sach-
verständigenbeirat beim Ar-
beitsministerium haben gezeigt,
dassGremien,dieohneKontrolle
der Öffentlichkeit arbeiten, of-
fensichtlich leicht zu manipulie-

ren sind“, sagt Merz. Er
fordert, dass diese Gre-
mien öffentlich tagen
und dass die Sitzungs-
protokolle für alle ein-
sehbar sind. Nur so kön-
ne die wissenschaftliche
Qualität gesichert wer-

den, und nur so
könnten die Be-
rufskranken zu
ihrem Recht
kommen.

Wer den Schaden hat

Die taz wird in den kommenden
Wochen und Monaten immer
wieder Texte zum Thema „Krank
durch Arbeit“ bringen – und
darüber, wie Arbeitnehmer versu-
chen, eine Entschädigung von der
zuständigen Unfallversicherung
ihres Betriebs zu bekommen. Es
geht um Milliarden Euro und
tausende Schicksale. Wir wollen
zeigen, wie der Rechtsstaat aus-
gehebelt wird, was die Politik tun
könnte, warum gut meinende
Ärzte und Wissenschaftler einen
so schweren Stand haben.
Ein Knackpunkt dabei ist: Wer
bringt die Misere bei den Berufs-
krankheiten in die Medien und
macht sie damit der Allgemein-
heit zugänglich? In Deutschland

BERUFSKRANKHEITEN UND ENTSCHÄDIGUNG

ist das derzeit hauptsächlich ein
einziger kleiner Verein: die Initia-
tive kritischer Umweltgeschädig-
ter e. V., kurz IkU. Teilweise selbst
schwer durch Lösungsmittel er-
krankt, nerven die Mitarbeiter mit
der nötigen Hartnäckigkeit Be-
hörden, Journalisten und Medizi-
ner. Sie prozessieren seit Jahren
und Jahrzehnten, Ärzte beglaubi-
gen ihre Berufskrankheiten –
doch meist ist immer noch kein
Euro Rente geflossen.

Deshalb ein unüblicher Appell:
Diese Leute brauchen dringend
Spenden; bitte auf das IkU-Konto
Nr. 3342571000 der Bank für
Schifffahrt, BLZ 28590075 (steu-
erlich absetzbar). Danke.  TAZ

Die 1997 eingeführte Berufs-
krankheit mit der Nummer 1317
umfasst Nervenschäden, die
durch Lösungsmittel verursacht
wurden. Solche Schädigungen
werden schon seit 1964 mit der
BK 1303 erfasst. Nun werden
auch die Fälle, die zuvor unter
BK 1306 behandelt wurden, zu
der Berufskrankheit gezählt.

Zum Problem wird für viele Be-
troffene die „Stichtagsregelung“.

STICHTAGSREGELUNG

Ein Beispiel: Jemand hat von
1980 bis 2000 mit Nitroverdün-
nern gearbeitet, der Hausarzt hat
1990 erste Zeichen einer Schädi-
gung diagnostiziert. Damit läge
der Zeitpunkt des Schadensein-
tritts vor dem Stichtag für die
BK 1317 (31. Dezember 1992).
Es gäbe also keine Rentenzah-
lung. Würde hier die zuvor bereits
bekannte BK 1303 angewendet,
könnten bis 1960 rückwirkende
Ansprüche erhoben werden. LK
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Imma Harms von janz weit

draußen, dem Dorf Reichenow

in Märkisch-Oderland, wo das

Leben so bedeutungsvoll ist wie 

in der Stadt, bloß alles kleiner,

langsamer, persönlicher und

konkreter.
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